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Einleitung 

Am 6. April 2001 wurde das seit langem geforderte,  immer wieder in Angriff 
genommene und dennoch nie zu Stande gekommene „Gesetz zur Regelung des 
Rechts der Untersuchungsausschüsse des Deutschen Bundestages (Untersu-
chungsausschussgesetz) - PUAG - " vom 14. Deutschen Bundestag einstimmig 
beschlossen. Die Geschichte dieses Gesetzgebungsvorhabens ist lang: Nicht 
weniger als vier Anläufe wurden im Deutschen Bundestag seit 1949 unternom-
men, die allesamt nie realisiert wurden. Die verfassungsrechtlichen  Grundlagen 
des parlamentarischen Enqueterechts, Art. 44 GG und zuvor Art. 34 WRV, 
standen immer wieder im Mittelpunkt der Kritik, insbesondere der Verweis des 
Art. 44 Abs. 2 S. 1 auf die sinngemäße Anwendung der Vorschriften  über den 
Strafprozess  führte zu zahlreichen Unklarheiten. Vielfach wurde deshalb eine 
Verfassungsänderung  gefordert,  allerdings konnte auch bei der einstimmigen 
Verabschiedung des PUAG in diesem Punkt keine Einigkeit erzielt werden. 

Nicht nur auf Bundesebene wirft  die Arbeit der Untersuchungsausschüsse 
immer wieder große Probleme auf. Dies verdeutlicht sich darin, dass sich die 
staatsrechtliche Abteilung des Deutschen Juristentages mit diesem Thema drei-
malig befasste und eine nahezu unüberschaubar große Menge wissenschaftli-
cher Literatur zum Untersuchungsausschussrecht veröffentlicht  wurde. Jeder 
Untersuchungsausschuss warf  neue Probleme auf, die zahlreiche gerichtliche 
Entscheidungen, aber auch umfangreiche Klärungsversuche der staatsrechtswis-
senschaftlichen Literatur nach sich zogen. Gleiches gilt für die Arbeit des 1. 
Untersuchungsausschusses des 14. Deutschen Bundestages. Wie schon einige 
Untersuchungsausschüsse vor ihm befasste sich dieser Untersuchungsausschuss 
mit dem Finanzgebaren der Parteien und der politisch Verantwortlichen. Seine 
Untersuchungstätigkeit und der Erlass des PUAG sind Anlass genug, das Au-
genmerk wieder verstärkt auf das parlamentarische Enqueterecht zu lenken. Aus 
diesem Grund wird es zu einem Aufblühen der wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit diesem Themenkreis kommen, wie schon in der parlamentarischen 
Beratung des PUAG prognostiziert wurde. 

Ziel der vorliegenden Untersuchung ist es, die Stellung von Auskunftspflich-
tigen im Verhältnis von parlamentarischen und strafverfahrensrechtlichen  Un-
tersuchungen zu klären. Derlei Doppeluntersuchungen gehen nahezu zwingend 
mit der Aufklärung von recht großen öffentlichen  Skandalen einher, die in Form 
der Skandalenquete mittlerweile mit die häufigste Art parlamentarischer Unter-
suchungsausschüsse darstellen. In der Beweiserhebung der Untersuchungsaus-
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schüsse gibt es daher regelmäßig zahlreiche Auskunftspflichtige,  die parallel 
Beschuldigte eines staatsanwaltlichen Ermittlungsverfahrens  sind, oder denen 
ein solches Verfahren  zumindest droht. Innerhalb der rechtswissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem Untersuchungsausschussrecht hat sich diese Prob-
lemkonstellation vor allem in der Diskussion um den sog. Betroffenenstatus 
niedergeschlagen, der zu den umstrittensten Fragen des Untersuchungsrechts 
zählte. Kernfrage  der Diskussion war insbesondere die Reichweite der Aus-
kunftspflicht  vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlich  verbürgten Freiheit 
vor dem Zwang zur strafrechtlichen  Selbstbelastung und dem Verweis des Art. 
44 Abs. 2 S. I GG auf die sinngemäße Anwendung der Vorschriften  über den 
Strafprozess.  Durch den Erlass des PU AG hat sich der Gesetzgeber erstmalig zu 
diesem Themenkomplex geäußert. 

Mit der Regelung des § 22 Abs. 2 PU AG ist er einer zuvor im Schrifttum 
vertretenen Auffassung  weitgehend gefolgt, da auf eine ausdrückliche Kodifi-
zierung des Betroffenenstatus  verzichtet wurde. Inwieweit damit die Auseinan-
dersetzung über den Betroffenen  tatsächlich beendet wurde, bleibt indes frag-
lich. 

Der Ausgangspunkt der Auseinandersetzung über den Betroffenen  ist weit-
gehend von seiner zu schützenden Rechtsposition her bestimmt worden. Dem-
gegenüber wird sich diesem Thema in der vorliegenden Arbeit vor allem unter 
Berücksichtigung der Wirksamkeit der parlamentarischen Untersuchungsaus-
schüsse genähert, wobei die Rechte der Auskunftspflichtigen  als Grenze des 
Untersuchungsrechts beachtet und den Konsequenzen des Nebeneinander von 
parlamentarischem und strafrechtlichem Untersuchungsverfahren  Rechnung ge-
tragen werden soll. Die Aktualität des Untersuchungsausschussrechts liegt in 
einer Zeit, die zum einen eine weitreichende Politikverdrossenheit der Bevölke-
rung beklagt und zum anderen aufgrund einer sich verstärkenden Personalisie-
rung der Politik eine Reduktion der in der Öffentlichkeit  wahrgenommenen par-
lamentarischen Akteure festzustellen hat, auf der Hand. Eine wirksame parla-
mentarische Untersuchung bietet in Zeiten, in denen die öffentliche  Meinung 
von großen politischen Skandalen erschüttert wird, die Möglichkeit, der Bevöl-
kerung klar aufzuzeigen, dass die Volksvertretung selbst darum bemüht ist, die-
se Skandale aufzuklären. Auf der anderen Seite eröffnen  erfolgreiche  Untersu-
chungsausschüsse Parlamentariern die Chance einer Professionalisierung,  der 
Publizität ihrer Tätigkeit und der pointierten Austragung des politischen Mei-
nungskampfes. 

In der Beweiserhebung des 1. Untersuchungsausschusses des 14. Bundesta-
ges hat nahezu jeder fünfte  Zeuge seine Aussage aufgrund paralleler Untersu-
chungen der Strafjustiz,  zumindest teilweise, verweigert. Die Effektivität  der 
Untersuchungsausschüsse hat durch diese Beschränkung der Beweiserhebung 
starken Schaden genommen. Diese Einschätzung teilt der 1. Untersuchungsaus-
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schuss des 14. Bundestages in seinem Abschlussbericht. Auch in der Literatur 
ist die beschränkte Effektivität  parlamentarischer Untersuchungen vielfach be-
klagt worden. Die Tendenz zur Verweigerung der Auskunft wird durch Ge-
richtsentscheidungen, die das Auskunftsverweigerungsrecht  sogar zu Zeugnis-
verweigerungsrechten ausgeweitet haben, weiter verstärkt. Wird damit der be-
sonderen Bedeutung, die das Grundgesetz als Ergebnis einer langen verfas-
sungsgeschichtlichen Entwicklung dem parlamentarischen Untersuchungsrecht 
zumisst, noch genügend Rechnung getragen? Warum entstehen im Spannungs-
verhältnis von Untersuchungsausschuss und Strafjustiz so viele Auskunftsver-
weigerungen? Gibt es für auskunftsunwillige Zeugen die Möglichkeit, sich der 
missliebigen Auskunftspflicht  zu entledigen und so die parlamentarische En-
quete missbräuchlich zu behindern? Dabei kommt den Aussagen von Zeugen 
für den Erfolg parlamentarischer Untersuchungsausschüsse eine enorm große 
Bedeutung zu. Dies gilt in besonderem Maße in Hinblick auf die wichtigste 
Aufgabe der Untersuchungsausschüsse, der für die Öffentlichkeit  nachvollzieh-
baren Selbstreinigung des politischen Systems und der Wiederherstellung verlo-
ren gegangenen Vertrauens. Sind die verfassungsrechtlichen  Vorgaben für die 
Grenzen der Auskunftspflicht  indes starr und übereinstimmend mit den derzeiti-
gen Regelungen des PUAG? Diesen und den damit verbundenen Fragestellun-
gen soll durch diese Arbeit auf den Grund gegangen werden. In chronologischer 
Reihenfolge ist sie dreigeteilt und gliedert sich in Vergangenheit, Gegenwart 
und (mögliche) Zukunft der Rechtsverhältnisse von Auskunftspflichtigen  im 
Verhältnis von Strafjustiz und parlamentarischem Untersuchungsausschuss. 

Vergangenheit.  Der erste Teil setzt sich zunächst mit den geschichtlichen 
Grundlagen von Untersuchungsausschuss und Strafjustiz auseinander. Von fort-
dauernder Relevanz ist der Rollenwandel des Auskunftspflichtigen  im Straf-
verfahren,  eine Entwicklung, die insbesondere in Form der Auskunfts-
verweigerungsrechte gleichfalls Auswirkungen auf das parlamentarische Enque-
terecht hat. Ein in der Literatur bisher kaum behandelter Aspekt ist, dass schon 
sehr früh in der Entwicklung des Untersuchungsausschussrechts, nämlich zur 
Zeit der Beratungen der Paulskirchenversammlungen, mögliche Problemlagen 
aufgrund von Doppeluntersuchungen erkannt und auch diskutiert wurden. Die-
ser Streit wurde nach einer langen Stagnationsphase des Untersuchungsaus-
schussrechts in der Weimarer Republik unter der Fragestellung, ob parallele 
Untersuchungen durch parlamentarischen Untersuchungsausschuss überhaupt 
zulässig sind, wieder aufgegriffen.  Bereits diese Auseinandersetzungen enthal-
ten einige grundlegende Aspekte zum Verhältnis der beiden Untersuchungsarten 
zueinander und den zwischen ihnen stehenden Auskunftspflichtigen. 

Gegenwart.  Im zweiten Teil richtet sich der Blick auf das Nebeneinander der 
beiden Untersuchungsverfahren.  Neben Beginn und Begrenzung der Untersu-
chungen durch Untersuchungsausschuss und Straljustiz sollen Berührungspunk-


